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Baustellenverordnung (BaustellV)

Wann benötige ich was?

Baustellenbedingungen Berücksich-
tigung allg.
Grundsätze
nach § 4
ArbSchG bei
der Planung

Voran-
kündi-
gung

Koordi-
nator

Si-Ge-
Plan

Unterlage
(§3 Abs.2

Nr.3)

Arbeit-
nehmer

Umfang und Art der
Arbeiten

eines Arbeit-
gebers

kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte oder
501 Personentage

ja nein nein nein nein

eines Arbeit-
gebers

kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte oder
501 Personentage und
gefährliche Arbeiten

ja nein nein nein nein

eines Arbeit-
gebers

größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte oder
500 Personentage

ja ja nein nein nein

eines Arbeit-
gebers

größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte oder
500 Personentage und
gefährliche Arbeiten

ja ja nein nein nein

mehrerer
Arbeitgeber

kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte oder
501 Personentage

ja nein ja nein ja

mehrerer
Arbeitgeber

kleiner 31 Arbeitstage
und 21 Beschäftigte oder
501 Personentage und
gefährliche Arbeiten

ja nein ja ja ja

mehrerer
Arbeitgeber

größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte oder
500 Personentage

ja ja ja ja ja

mehrerer
Arbeitgeber

größer 30 Arbeitstage
und 20 Beschäftigte oder
500 Personentage und
gefährliche Arbeiten

ja ja ja ja ja

Hier benötigen Sie einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Selbstverständlich können wir Ihnen auch in den Fällen, in denen der SiGeKo nicht direkt gefordert wird,
beratend zur Seite stehen.


